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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1 Helaba 

Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende der Krankenhausausschüsse 

1-4 und des Gesundheitsausschusses  

 

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

der Krankenhausauschüsse 1-4 und des 

Gesundheitsausschusses  

 

nachrichtlich:  

Geschäftsführungen der Fraktionen und 

Gruppe in der Landschaftsversammlung 

Rheinland  

 

Vorsitzende der Landschaftsversammlung  

Rheinland  

 

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes  

 

über Stabstelle 00.200  
 

 

  26.01.2022 

83.20 

 

Herr Thewes 

Frau Hionsek 

Tel    0221 809-3952 

Fax   0221 809-1837 

Dorothee.Hionsek@lvr.de 

 

Beantwortung der Anfrage 15/14 „Personalsachstand- und Aktions-Ab-

frage des Personals der Kliniken des LVR“  

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Anfrage 15/14 wird wie folgt beantwortet: 

 

1.) 

Wie viele Patienten werden von einer Pflegefachkraft pro Allgemeinstation 

der orthopädischen Klinik des LVR betreut (bitte Personal-Patientenschlüs-

sel angeben)? 

 

Antwort:  

Gemäß § 137j Abs. 1 Satz 9 SGB V hat das InEK unter Angabe des Namens und der 

Kennzeichen nach § 293 Abs. 1 und 6 SGB V eine vergleichende Zusammenstellung 

der für jeden Standort eines Krankenhauses ermittelten Pflegepersonalquotienten 

bis zum 31. August eines Jahres, erstmals bis zum 31. August 2021, barrierefrei auf 

seiner Internetseite zu veröffentlichen. In der Zusammenstellung sind standortbezo-

gen auch die prozentuale Zusammensetzung des Pflegepersonals nach Berufsbe-

zeichnungen auf Grundlage der nach § 21 Abs. 2 Nr. 1 Lit. e KHEntgG übermittelten 

Daten auszuweisen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie erforderten zusätzliche 
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Analysen und eine Plausibilisierung der Ergebnisse, sodass die Veröffentlichung der 

vergleichenden Zusammenstellung – in Absprache mit dem Bundesministerium für 

Gesundheit – in 2021 später erfolgte. 

Der Pflegepersonalquotient gem. § 137j Abs. 1 Satz 1 SGB V beschreibt das Verhält-

nis der Anzahl der Vollzeitkräfte des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patienten-

versorgung auf bettenführenden Stationen zum Pflegeaufwand eines Krankenhau-

ses. Zum besseren Verständnis wird der Pflegepersonalquotienten als das Verhältnis 

aus Pflege-aufwand geteilt durch die Pflegekräfte, also der Kehrwert, angegeben.  

 

Das InEK weist darauf hin, dass die Pflegepersonalquotienten in 2021 insbesondere 

aufgrund der unterschiedlich starken Fallzahlrückgänge in den Krankenhäusern in-

folge der Corona-Pandemie nur beschränkt aussagekräftig sind.  

 

Der veröffentlichte Pflegepersonalquotient für die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen 

beträgt 2021 36,71. 

 

 

1.2.) 

Werden die gesetzlichen Vorgaben der Personaluntergrenze in der orthopä-

dischen Klinik des LVR permanent eingehalten? Falls nein, wie oft und wie 

lange wurde hier die Besetzung der Personaluntergrenze verletzt (bitte Ge-

samttage in 2021 angeben)? 

 

Antwort:  

Die Pflegepersonalverordnung sieht verpflichtende Personalvorgabe für den Fachbe-

reich „Orthopädie“ erst ab dem Jahr 2022 vor. Insofern liegen keine Daten für das 

Jahr 2021 vor.  

 

 

1.3.) 

Wie viele Betten wurden in 2021 wegen Personalmangels in der orthopädi-

schen Klinik des LVR gesperrt? 

 

Antwort:  

Im Jahr 2021 kam es in der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen zu keinen Bettensper-

rungen in Folge eines Personalmangels. 

 

 

 

1.4.)  

Wie viele Überlastungsanzeigen und Gefährdungsanzeigen gab es in 2021 

von Seiten des Pflegepersonals in 2021 in der orthopädischen Klinik des 

LVR? 1.5.) Gab es CIRS-Meldungen (Critical Incident Reporting System) in 

der orthopädischen Klinik des LVR? Falls „Ja“, wie viele gab es insgesamt in 

2021. Waren diese CIRS-Meldungen auf eine Unterbesetzung des Pflege-

personals/Überarbeitung des Pflegepersonals zurückzuführen? Falls „ja“ 

bitte erläutern Sie jeden einzelnen Fall der diesen Sachverhalt betrifft. 

 

Antwort:  

Eine CIRS-Meldung in Folge einer Überforderung des Pflegepersonals ist nicht be-

kannt. 
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Eine umfassende Befragung der Mitarbeitenden zur „Gefährdungsbeurteilung psychi-

scher Belastungen (PsyGB)“ erfolgt in 2022.    

 

 

2.)  

Wie viele Patienten werden von einer Pflegefachkraft pro Allgemeinstation 

der psychiatrischen Kliniken des LVR betreut (bitte Personal-Patienten-

schlüssel angeben)? 

 

Antwort:  

Pflegepersonalquotienten werden für psychiatrische und psychosomatische Kliniken 

bisher nicht veröffentlicht. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheits-

versorgung (GVWG) vom 11. Juli 2021 wurde beschlossen, dass die Angaben zum 

Pflegepersonal von Psychiatrischen Einrichtungen erst zum 31.03.2022 übermittelt 

werden müssen. Zahlen liegen insofern bis jetzt noch nicht vor.  

 

 

2.2.)  

Werden die gesetzlichen Vorgaben der Personaluntergrenze in den psychi-

atrischen Kliniken des LVR permanent eingehalten? Falls nein, wie oft und 

wie lange wurde hier die Besetzung der Personaluntergrenze verletzt (bitte 

Gesamttage in 2021 angeben)? 

 

Antwort:  

Mit dem Inkrafttreten der Psychiatrie und Psychosomatik Personal Richtlinie (PPP-

RL) zum 01.01.2020 haben psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen die 

Einhaltung von Mindestvorgaben an eine zur Behandlung notwendige therapeutische 

Besetzung nachzuweisen. Für das Jahr 2021 sind die Mindestvorgaben zu 85% ein-

zuhalten. Diese Vorgaben wurden im Jahr 2021 von allen LVR-Kliniken erfüllt.  

 

2.3.)  

Wie viele Betten wurden in 2021 wegen Personalmangels in den psychiatri-

schen Kliniken des LVR gesperrt? 

 

Antwort:  

Bettensperrungen wegen Personalmangel sind für psychiatrische und psychosomati-

sche Kliniken nicht vorgesehen. Eine durch Personalmangel bedingte Sperrung von 

Betten gab es im Jahr 2021 deswegen nicht.  

 

 

2.4.)  

Wie viele Überlastungsanzeigen und Gefährdungsanzeigen gab es in 2021 

von Seiten des Pflegepersonals in 2021 in den psychiatrischen Kliniken des 

LVR? 

 

Antwort:  

Erhebungen für den LVR-Klinikverbund erfolgen hierzu nicht. Eine umfassende Be-

fragung der Mitarbeitenden zur „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 

(PsyGB)“ erfolgt in 2022.   
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2.5.)  

Gab es CIRS-Meldungen (Critical Incident Reporting System) in den psychi-

atrischen Kliniken des LVR? Falls „Ja“, wie viele gab es insgesamt in 2021? 

Waren diese CIRS-Meldungen auf eine Unterbesetzung des Pflegeperso-

nals/Überarbeitung des Pflegepersonals zurückzuführen? Falls „ja“ bitte 

erläutern Sie jeden einzelnen Fall der diesen Sachverhalt betrifft. 

 

Antwort:  

CIRS-Meldung bzw. Beschwerde mit einem direkten Bezug zu einer Personalunter-

besetzung sind nicht bekannt. 

 

 

3.) 

Wie hoch war der Pflegepersonalquotient in den Kliniken des LVR (Bitte für 

jede einzelne Klinik gesondert aufführen)? 

 

Antwort:  

 

Pflegepersonalquotienten werden nur für somatische Fachbereiche erhoben und ver-

öffentlicht:  

 

LVR-Klinik (je Stand-

ort) 

Fachabteilung  Veröffentlichter Kehr-

wert 

des Pflegepersonal-

quotienten 

LVR-Klinik Bonn Neurologie 58,09 

LVR-Klinik Bonn* Neurologie 141,01 

LVR-Klinikum Düsseldorf Neurologie 48,5 

LVR-Klinikum Bedburg-

Hau 

Neurologie 50,92 

LVR-Klinik Bedburg-

Hau** 

Neurologie 172,97 

LVR-Klinik für Orthopädie Orthopädie 36,72 

 *   Standort Kinderneurologisches Zentrum 

  ** Standort Kleve 

 

Das InEK weist ganz konkret in dem veröffentlichten Dokument auf die reduzierte 

Aussagekraft der Zahlen hin: 

 

„Beachten Sie bitte, dass die Pflegepersonalquotienten in diesem Jahr insbe-

sondere aufgrund der unterschiedlich starken Fallzahlrückgänge in den Kran-

kenhäusern infolge der Corona-Pandemie nur beschränkt aussagekräftig sind 

(vgl. dazu die Ausführungen unter Datengrundlage).“ 
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Aufgrund des vom InEK veröffentlichten Hinweises, sollte auf eine Interpretation der 

Kennzahl vorerst verzichtet werden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland  

In Vertretung 
 

W e n z e l – J a n k o w s k i 


